
AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTEREGION AACHEN

AACHEN, DEN 24. SEPTEMBER 2018 NR. 17

STÄDTEREGION AACHEN

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 19, 46b Kommunalwahlgesetz NRW (KWahlG NRW) i.V.m. §§ 30, 75b Abs. 7 Kommunalwahlordnung NRW 
(KWahlO NRW) gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 19.09.2018 folgende Wahlvorschläge für die 
Wahl der/des Städteregionsrätin/rates am 04.11.2018 zugelassen hat:

Name Beruf Geburtsjahr/ort Adresse Partei
1 Dr. Grüttemeier, Tim Bürgermeister 1980

Stolberg
Zu den Maaren 1
52224 Stolberg

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU)

2 Jansen, Daniela Gewerkschafts
sekretärin

1977
Dortmund

Krefelder Straße 36
52070 Aachen

Sozialdemokratische  
Partei Deutschlands (SPD)

3 Krischer, Oliver Bundestags
abgeordneter

1969
Zülpich

PastorLüpschenStr. 82
52351 Düren

BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (GRÜNE)

4 Borchardt, Albert Bildender Künstler 1961
Hitzhof, Siegkreis

Haus Palant 0
52249 Eschweiler

DIE LINKE 
(DIE LINKE)

5 Matzerath, Markus Polizeibeamter 1970
Erkelenz

Auf dem Kamp 120
52477 Alsdorf

Alternative 
für Deutschland (AfD)

6 Foré, Marcell Peter Kaufmann 
im Einzelhandel

1978
Aachen

Luisenweg 16
52224 Stolberg

ÖkologischDemo kratische 
Partei (ÖDP)

Aachen, den 24.09.2018 StädteRegion Aachen
Der Wahlleiter

Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land NordrheinWestfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt  vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsverfü
gung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ordnungsverfügung vom 04.07.2018,  
Aktenzeichen 71522
an Youness AFRAH,

zuletzt wohnhaft Robensstraße 7, 52070 Aachen, 

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort 
kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 21.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das 
Land NordrheinWestfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV. NRW. S. 94) i. V. m. § 4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 
2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW S. 516) sowie gem. § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.09 (ver
öffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRegion 
Aachen – Amtsblatt  vom 30.11.2009, Nr. 22) in den jeweils 
geltenden Fassungen wird nachstehende Ordnungsverfü
gung durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).  

Gem. § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungsver
fügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli
chung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Ordnungsverfügung vom 06.09.2018  
Aktenzeichen A 33.4 - ill

an Nadir BACHIR CHREF
zuletzt wohnhaft Neustr. 43, 52066 Aachen 

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Ausländeramt der 
StädteRegion Aachen, Hackländerstr.1, 52064 Aachen. Dort 
kann sie von dem Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 21.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land NordrheinWestfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Anhörung durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge
stellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 
Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Anhörung vom 31.08.2018 
Aktenzeichen: 36.1/36.1/MA/BR  

an HERR MIHAI GABOR
zuletzt wohnhaft: SALMSTR. 35 in 52222 STOLBERG

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 
4, 52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen ein
gesehen werden.

Würselen, den 31.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Anhörung vom 06.09.18, Aktenzeichen: 36.1/ADA/TZ 
an HERR MEHMET TERZI

zuletzt wohnhaft: RUUDOLFSTR. 30 
in 52070 AACHEN

Die Anhörung befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 
4, 52146 Würselen. Dort kann es von dem Betroffenen ein
gesehen werden.

Würselen, den 06.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land NordrheinWestfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer 
a und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekannt
mVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß §  
15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
StädteRegion Aachen – Amtsblatt vom 30.11.2009, Nr. 22) 
in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehender Be
scheid durch diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 
LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt dieser Bescheid 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Bescheid vom 10.09.18, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ 
an HERR KLAUS OSKAR AMMON

zuletzt wohnhaft: EISENBAHNWEG 44 
in 52068 AACHEN

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 10.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 20.09.18, Aktenzeichen: 36.1/36.1/VA/AH/ 
an HERR ANDREAS HELMUT ENGLER

zuletzt wohnhaft: BUCHENWEG 27 in 52072 AACHEN
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Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 20.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 10.09.18, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ 
an HERR KARL HANS ESSER

zuletzt wohnhaft: LUISENSTR. 63 
in 52249 ESCHWEILER

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 10.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 03.09.2018, Aktenzeichen: 36.1/VA/BR 
an FRAU BIRGIT ANDREA GARKEL

zuletzt wohnhaft: UHLANDSTR. 1 in 52477 ALSDORF

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 03.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 19.09.18, Aktenzeichen: 36.1/VA/MB 
an HERR SAEF ALI KIRCHHOFF

zuletzt wohnhaft: VON-DER-HORST-STR. 15A 
in 52249 ESCHWEILER

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 20.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 14.09.18, Aktenzeichen: 36.1/VA/TZ 
an HERR HEINZ PUTZIER

zuletzt wohnhaft: KOCKERELLSTR. 10 
in 52062 AACHEN

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 14.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 29.08.18, Aktenzeichen: 36.1/OV/TZ 
an FRAU TEREZ ROSTAS

zuletzt wohnhaft: GRACHTSTR. 10 
in 52249 ESCHWEILER

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 29.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

Bescheid vom 29.08.18, Aktenzeichen: 36.1/OV/TZ 
an HERR DANIEL ROBERT WANOT
zuletzt wohnhaft: JÜLICHER STR. 179 

in 52249 ESCHWEILER

Der Bescheid befindet sich im Straßenverkehrsamt der Städ
teRegion Aachen, Zulassungsstelle, CarloSchmidStr. 4, 
52146 Würselen. Dort kann er von dem Betroffenen einge
sehen werden.

Würselen, den 29.08.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land NordrheinWestfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a 
und Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (Bekanntm
VO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß 
§ 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 
24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der StädteRegion Aachen – Amtsblatt vom 30.11.2009, Nr. 
22) in den jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende 
Ordnungsverfügung durch diese öffentliche Bekanntma
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Ordnungs
verfügung als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröf
fentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 

Ordnungsverfügung vom 05.09.2018 
Aktenzeichen: A 36.2.3/pue

an Herrn Roland Bobak
zuletzt wohnhaft in der Verlautenheidener Straße 170, 

52080 Aachen

Die Ordnungsverfügung befindet sich im Straßenverkehrs
amt der StädteRegion Aachen, Führerscheinstelle, Carlo
SchmidStr. 4, 52146 Würselen. Dort kann diese von dem 
Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 05.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

60



Schreiben vom 05.09.2018, Aktenzeichen: A 36.2.3/pue
an Herrn Michael Breuer

zuletzt wohnhaft in der Kongressstraße 23 
in 52070 Aachen

Die Ordnungsverfügung/Das Schreiben befindet sich im 
Straßenverkehrsamt der StädteRegion Aachen, Führer
scheinstelle, CarloSchmidStr. 4, 52146 Würselen. Dort 
kann dieses von dem Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 05.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1 Abs. 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für 
das Land NordrheinWestfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Nummer a und 
Abs. 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) sowie gemäß § 15 Abs. 1 
der Hauptsatzung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 
(veröffentlicht im  Amtlichen Mitteilungsblatt der StädteRe
gion Aachen – Amtsblatt vom 30.11.2009, Nr. 22) in den 
jeweils geltenden Fassungen wird nachstehende(s) Ord
nungsverfügung/Schreiben durch diese öffentliche Bekannt
machung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 
10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese(s) Ordnungs
verfügung/Schreiben als zugestellt, wenn seit dem Tag die
ser Veröffentlichung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen 
sind. 

Ordnungsverfügung + Gebührenbescheid vom 
10.07.2018, Aktenzeichen: 36.2.3/scho

an Frau Jana Harzheim
zuletzt wohnhaft Auf der Höhe 20A, 52152 Simmerath

Die Ordnungsverfügung/der Gebührenbescheid befindet 
sich im Straßenverkehrsamt der StädteRegion Aachen, Füh
rerscheinstelle, CarloSchmidStr. 4, 52146 Würselen. Dort 
kann diese(s) von der/dem Betroffenen eingesehen werden.

Würselen, den 21.03.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§ 1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das Land 
NordrheinWestfalen (LZR NRW s.94) in Verbindung mit § 
4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 2 der Bekanntmachungsver
ordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
sowie gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion 

Aachen vom 24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mit
teilungsblatt der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 
30.11.20019, Nr. 22) in der jeweils geltenden Fassung wird 
nachstehende Anhörung durch diese öffentliche Bekanntma
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Anhörung vom 03. September 2018, 
 Aktenzeichen 38.3/1-10-246/18(Anh.)

an Frau Aysegül Aydin,
zuletzt wohnhaft Am Bauerskamp 3, 52499 Baesweiler

Die Anhörung befindet sich im Amt für Rettungswesen und 
Bevölkerungsschutz, Kranzbruchstraße 15, 52152 Simmer
ath. Dort kann diese von der Betroffenen eingesehen werden.

Aachen, den 03.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg

STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß §§1, 10 des Landeszustellungsgesetzes für das Land 
NordrheinWestfalen (LZR NRW s.94) in Verbindung mit § 
4 Abs. 1 Nummer a und Abs. 2 der Bekanntmachungsver
ordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
sowie gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der StädteRegion 
Aachen vom 24.11.2009 (veröffentlicht im Amtlichen Mit
teilungsblatt der StädteRegion Aachen – Amtsblatt – vom 
30.11.20019, Nr. 22) in der jeweils geltenden Fassung wird 
nachstehende Anhörung durch diese öffentliche Bekanntma
chung zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt wer
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt diese Anhörung 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung im 
Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.

Anhörung vom 03. September 2018,  
Aktenzeichen 38.3/1-10-246/18(Anh.)

an Herrn Murat Aydin,
zuletzt wohnhaft Am Bauerskamp 3, 52499 Baesweiler

Die Anhörung befindet sich im Amt für Rettungswesen und 
Bevölkerungsschutz, Kranzbruchstraße 15, 52152 Simmer
ath. Dort kann diese von dem Betroffenen eingesehen wer
den.

Aachen, den 03.09.2018 Der Städteregionsrat
Helmut Etschenberg
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